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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERUNGsRATES DES KANTONS S0L0THURN
VOM

28, August 1945, Nr.4057.

1~ Die ~ ~eremeindevergamra1un~von en~, hat am

6. August 1945 die ~b~nderung des Bebauun~?1ane~ (B~.att 2, Strasse

~ besc1o~~, In der gleichen Versammlung w~‘de ~ie~
der nördlichen ~ liniean rEioasse gutgeheissen. GQgen diese Pro—

jekte sind keine Einsprachen erhoben worden. Beim Regierungsrat sind

eben±alls keine Beschwerden eingegangen. Die Verlegung der Strasse
26 ist durch die Verschiebung der gen~mten strasse im ~biete d3s

BrMkorbackers durch Herrn Baui~eister Fritschi (Vgl.R.R.B. Nr.3604

vom 7, August 1945 notwendig geworden. Sie gibt zu kein~n weitern

Bemerkungen Anlass und kann deshalb genehmigt werden, Auch gegen die

Ver~ohiebuxig der nördlichen Bau.linie an der Eigasse sind keine Ein

wendungen zu machen. Dadurch soll der Wiederaufbau des durch Feuer

zersttirten Gebäudes von Frau. Wwe. Gmür ermöglicht werden, Ejese Plan—

&bänderung ist ebenfalls zu genehmigen.

II. Es wird daher

~~iosse~

Der von der Einwohnergemeindeversamm.iung von Wangen b/0. am
6. Augu.st 1945 beschlossenen Abänderung des Bebauungsplanes (Blatt

2 und 3 betreffend Strasse 26 und nördlicheBaulinje an der Eigasse)

wird die Gene ~j~n& erteilt,

Genehniigungsgebühr Fr. 15.—

Pubjjkatjonskosten Fr. 10.50

Total Fr. 25.50.

(Staatsk~.zlej Nr. 7/41/10/24 N.N,),

Der ~taatsaohreibep:
Bali—Departement (4) Ru.br, 78.
Hochbauamt (2), mit je 1 genehmigtem P1anexemp1ar~.V
Tiefbauamt, mit dito und ikten,
An~mannamt der Binwohnergemeinde Wangen b/O., mit dito (Nachnahme).
Kreisbau.amt II, Olten,
Baukoinmiasion Wangen b/0,
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